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Anna Elisabeth Aumayr und Kollegen vom 

22. Dezember 1994, Nr. 294/J, betreffend 
Honigverordnung - Verdrängung einheimischer 
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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Dr. Heinz Fischer 
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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie bei­
geschlossene - schriftliche Anfrage der Abgeordneten Anna Elisabeth 
Aumayr vom 22. Dezember 1994, Nr. 294/J, betreffend Honigverordnung 
- Verdrängung einheimischer Imkerware, beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Der Entwurf einer Verordnung über Honig wurde dem Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft mit Schreiben vom 5. Mai 1993 über­
mittelt. In § 2 des vorgelegten Entwurfes war vorgesehen, daß bei 

"ausländischem - nicht aus einem EWR-Mitgliedstaat stammenden -

Honig überdies das Ursprungsland anzugeben ist". Diese Bestimmung 

ist in der Verordnung über Honig, BGBl.Nr. 941/994, nicht mehr ent­

halten. Hinsichtlich der Begründung darf ich auf die Beantwortung 
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der an die Frau Bundesministerin für Gesundheit und Konsumenten­
schutz gerichteten parlamentarischen Anfrage vom 22. Dezember 1994, 

Nr. 308/J verweisen, die für die Erlassung dieser Verordnung 

zuständig ist. 

In der Stellungnahme des Bundesministeriums für Land- und Forst­
wirtschaft zum Entwurf dieser Verordnung wurde angeregt, eine dem 

§ 1 Ahs. 1 und 2 der Verordnung über den Verkehr mit Honig und 
Kunsthonig, BGBI.Nr. 262/1954, entsprechende Bestimmung hinsicht­
lich ausländischem Honig und "Mischhonig" (Mischung aus ausländi­
schem und inländischem Honig) aufzunehmen. Nach dieser Bestimmung 

war ausländischer Honig als solcher zu bezeichnen oder mit der 
Angabe des Herkunftlandes zu versehen und "Mischhonig" als "Misch­

honig" in Verbindung mit dem Wort "ausländisch" oder in Verbindung 

mit der Angabe des Herkunftlandes zu bezeichnen . 

.z.u... gen Fragen 4 und 5; 

Gemäß § 1 Ahs. 5 lit. b der Verordnung über Honig kann die 
Bezeichnung "Honig" nur dann durch einen territorialen, regionalen 
(z. B. WaldviertIer Honig) oder topographischen (z. B. Wald, Heide, 

Almen) Begriff ergänzt werden, wenn das Erzeugnis insgesamt der 

angegebenen Herkunft entstammt. Die Kontrolle der Produkte wie auch 

der Angaben auf den Produkten erfolgt aufgrund des Lebensmittel­

gesetzes und fällt in den Zuständigkeitsbereich der Frau Bundes­

ministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz. 

Zu Frage 6; 

In den letzten Jahren wurde die Bienenzucht vom Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft einzelbetrieblich im Rahmen der 

Investitionsrichtlinien gefördert. Weiters wurden die Landesver­

bände der Imker, der Österreichische Imkerbund und die Österrei­

chische Erwerbsimker-Vereinigung (ÖEIV), die die Beratung, Schulung 
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und organisatorischen Maßnahmen durchführen, hinsichtlich ihres 

Personal- und Sachaufwandes gefördert. Diese Maßnahmen sollen 1995 

weitergeführt werden. 

Beilage 

Der BundeZ~;I!L 
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Anfrage 

B, r:'l AG~r.:: L ...... (.... 11._ 

der Abg. Aurnayr, Ing. Murer, Reichhold, weni tsch, Ruthofer 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betrefferrl Honigverordnung - Verdrängung einheimischer Imkerware 

In der neuen Honigverordnung der Bundesminl.Sterin für Gesundheit, Sport 
und Konsunentenschutz von 29. November 1994 entfallt die bisherige 
Verpflichtung, auf dem in Verkehr gebrachten Honig das Ursprungsland 
anzugeben. 

Name und Anschrift der Finna sind dafür kein tauglicher Ersatz, da es sich 
hier nicht um den Erzeuger handeln muß, sondern auch der Verpacker oder 
Verkäufer genannt weroen darf. 

Back- und Industriehonig darf darüber hinaus artfremden Geruch oder 
Gesc:h!reck aufweisen, in Gärung oder Sch.I3.urnen übergegangen sein und so 
stark erhitzt worden sein, daß seine natürlichen Enzyme zerstört oder 
stark geschwächt sind. Bei dieser "Honig"art genügen ges~tliche 
Begleitpapiere als Produktdeklaration. 

Es ist also schon abzusehen, daß ausländischer, insbesondere überseeischer, 
unter mangelhaften Hygienebedingungen und niedrigen Löhnen gewonnener sog. 
Honig die Produkte heimischer Imker verdrängen wird. ÖSterreichs Konsurrenten 
können sich nicht darauf verlassen, daß ihnen unter dem Narren einer öster­
reichi.schen FiJ::ma euch österreichischer Honig angeboten wird. 

Auffällig ist auch, daß Honig, der den bisher geltenden lebensmittelrecht­
lichen Bestirrmungen entspricht, nur noch bis 31.12.1994 in Verkehr gebracht 
werden darf. 

Diese Wettbewerbs~~rzerrung zu Lasten der österreichischen Imker ist nicht 
nur für diesen Be:rufsstand selbst eine Gefahr, sondern auch für die LaOO­
wirtschaft und den Garten- um Cbstbau: denn nur einheimische Bienen be­
stäuben unsere Pflanzen, Sträucher und Blurren 1 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft die nachstellende 

Anfrage: 

1. Wann erhielt Ihr Ressort die neue Honigverordrrung zur Begutachtung ? 

2. Wie lautete die Begutachtung I~~s Ressorts zur neuen Honigverordnung ? 

3. Wannn hat sich Ihr Ressort nicht eindringlicher für die Beibehal tung 
des Ursprungslandes eingesetzt ? 

4. Was werden Sie unternehmen, dani t ÖSterreichs Konsumenten sich darauf 
verlassen können, daß ihnen unter österreichischan Finrennamen bzw. 
Herkunftsbezeichnung (z .B.Almhonig) auch wirklich österreichischer 
Honig, also von einheimdschen Bienen gesammelter Honig, verkauft wird 1 

5. Welche Maßnahmen werden Sie gegen die Wettbewe:cbsverzerrungen ergreifen, 
denen heimische Imker durch die neue Honigverordnung ausgesetzt werden 7 

6. Welche son.'Stigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der heimis~n Imkerei 
wp-rden Sie 1995 ergreifen_7 ~/ 

\ (\]_1 ~ \ /\ ( 
Wi~n.f· a!ll(Y\ ~r\1994 
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